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Postfach 16 32 
25506 Itzehoe 
 
 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 
 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 
Landesplanungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwick-
lung des kommunalen Finanzausgleichs vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 808) 
 
 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5a der Gemeinde Vaale, Kreis Steinburg 
Planungsanzeige vom 09.05.2022 
Stellungnahme des Kreises Steinburg vom 30.05.2022 
 
 
Die Gemeinde Vaale beabsichtigt, auf der ca. 1,7 ha großen Fläche „östlich anschließend 

an den Bebauungsplan Nr. 5, südlich der Bebauung Wiedholt, westlich der Straße Ol 
Dörp“ ein Allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Ziel der Planung ist die Schaffung pla-
nungsrechtlicher Voraussetzungen zur Errichtung von Einzelhäusern auf ca. 16 Baugrund-
stücken und Doppelhäusern auf ca. 2 Baugrundstücken. Der wirksame Flächennutzungs-
plan stellt die zu überplanenden Fläche als Fläche für die Landwirtschaft dar und wird be-
richtigt. 
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Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 
Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 
dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 
vom 13. Juli 2010 (LEP 2010, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), dem Entwurf der Fortschreibung 
des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Bekanntmachung des Ministeri-
ums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-
Holstein vom 17. November 2020 - Amtsbl. Schl.-H. 1621) sowie dem Regionalplan für 
den Planungsraum IV (RPl IV; Amtsblatt Schl.-H. 2005 Seite 295). 
 
Die Gemeinde Vaale ist eine Gemeinde im ländlichen Raum ohne zentralörtliche Funktion. 
Als solche deckt sie den örtlichen Wohnungsneubaubedarf, Ziff. 3.6.1 Abs. 3 LEP-Fort-
schreibung 2021. Die Gemeinde Vaale kann im Zeitraum 2022 bis 2036 bezogen auf ihren 
Wohnungsbestand am 31.12.2020 neue Wohnungen im Umfang von 10 Prozent bauen, 
Ziff. 3.6.1 Abs. 3 LEP-Fortschreibung 2021. Am 31.12.2020 hatte die Gemeinde Vaale ei-
nen Wohnungsbestand von 573 Wohneinheiten. Damit steht ihr bis 2036 grundsätzlich ein 
wohnbaulicher Entwicklungsrahmen von bis zu 57 Wohneinheiten zur Verfügung. 
 
Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Vorrangig sind bereits er-
schlossene Flächen im Siedlungsgefüge zu bebauen. Bevor Kommunen neue, nicht er-
schlossene Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie noch vorhan-
dene Flächenpotenziale ausschöpfen können. Hierzu zählen alle Baugrundstücke  
- im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 BauGB,  
- im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, in denen Vorhaben nach § 33 BauGB zu be-
urteilen sind, sowie  
- in Bereichen gemäß § 34 BauGB.  
Innenentwicklung umfasst zudem die Nutzung von Brachflächen und leerstehenden Ge-
bäuden sowie andere Nachverdichtungsmöglichkeiten, Ziff. 3.9 Abs. 4 LEP-fortschreibung 
2021. Insoweit sind die Innenentwicklungspotenziale der Gemeinde Vaale in Abzug zu 
bringen. In der Gemeinde Vaale bestehen 4 Baulücken und 1 Baugrundstück innerhalb ei-
nes Bebauungsplanes. Von diesen stehen jedoch nur 2 zur Verfügung. Weiter sind die 
Baufertigstellungen des Jahres 2022 in Abzug zu bringen. Laut Begründung wurden 2022 
19 Wohneinheiten fertig gestellt.  
Somit reduziert sich der wohnbauliche Entwicklungsrahmen auf 36 Wohneinheiten bis zum 
Jahr 2036. 
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Es wird bestätigt, dass gegen die o. g. Bauleitplanung der Gemeinde Vaale keine Beden-
ken bestehen; insbesondere stehen Ziele der Raumordnung den damit verfolgten Pla-
nungsabsichten nicht entgegen. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 
die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stel-
lungnahme nicht verbunden. 
 
 
gez. Friesen 



 
 

 

 

  

 

Entwurf zur Satzung der Gemeinde Vaale über den Bebauungsplan Nr. 
5a „Wietholt III“ für das Gebiet „östlich anschließend an den Bebau-
ungsplan Nr. 5, südlich der Bebauung Wietholt, westlich der Straße Ol 
Dörp“ (Amt Schenefeld; Kreis Steinburg), aufgestellt im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a BauGB 
 
hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 und Planungsanzeige nach § 11 Abs. 1 
LaPlaG – Stellungnahme Kreis Steinburg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Anhörung der im Hause zu beteiligenden Ämter nehme ich für den 
Kreis Steinburg als Träger öffentlicher Belange zu den vorliegenden Vor-
entwürfen der Gemeinde Vaale wie folgt Stellung: 
 
 
Es werden folgende Anregungen und Hinweise aus folgenden Fachabtei-
lungen abgegeben. 
 
 
Kreisentwicklung 
 
Aspekte der Raumordnung 
Die landesplanerischen Rahmenbedingungen auf Ebene der Raumordnung 
ergeben sich aus dem geltenden Regionalplan für den Planungsraum IV 
(Dithmarschen und Steinburg) 2005 (Fortschreibung des Regionalplans für 
den Planungsraum IV, Schleswig-Holstein Süd-West, Kreise Dithmarschen 
und Steinburg (RPI IV; Amtsblatt Schl.-H., 2005) und der Fortschreibung 
des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2021 (LEP 2021, 
GVOBl. Schl.-H., Nr. 16, 2021). 
 
Laut geltendem Regionalplan liegt das Vorhabengebiet im ländlichen Raum, 
etwa 4 km südlich des ländlichen Zentralortes Wacken.  
Gemäß LEP 2021 grenzt das Plangebiet an einen Vorbehaltsraum für Natur 
und Landschaft. Zudem liegt das Gemeindegebiet in einem großräumigen 
Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung.  

 

  
 
 

Kreis Steinburg - Der Landrat  Postfach 1632  D - 25506 Itzehoe  
 
Amt Schenefeld 
Der Amtsdirektor 
Frau Knaack 
Postfach 20 
25558 Schenefeld 

 

 
Itzehoe, 23.06.2022 
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Sparkasse Westholstein 
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Kontakt 
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mail.de 
(DE-Mail-Konto erforderlich) 
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Der Landschaftsrahmenplan 2020 für den Planungsraum III (LRP 2020, Amtsblatt Schl.-H., Nr. 
29, 2020) weist das Gemeindegebiet als Trinkwassergewinnungsgebiet und als Gebiet mit 
besonderer Erholungseignung aus.  
 
Laut Aussage der Gemeinde besteht eine anhaltende Nachfrage nach neuem Wohnraum. Aus 
diesem Grund plant die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung 
von Wohnbaugrundstücken im Süden der Gemeinde anschließend an die Wohnbebauung 
entlang der Straße Wietholt sowie östlich angrenzend an den Bebauungsplan Nr. 5 zu schaf-
fen. 
Auf einer ca. 1,7 ha großen Fläche sollen 18 Grundstücke mit teilweise Mehrfamilienhausbe-
bauung, jedoch überwiegend einer Bebauung mit Einfamilienhäusern, entstehen. Der Plangel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5a soll als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 
BauNVO festgesetzt werden. 
Der Landschaftsplan der Gemeinde zeigt für das Vorhabengebiet Flächen für die Nutzung als 
Weihnachtsbaumkultur auf. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde weist die Flächen bisher 
als Flächen für die Landwirtschaft aus und soll im Zuge der weiteren Planungen berichtigt 
werden. 
 
Es bestehen aus raumordnerischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorha-
ben. Die Schaffung einer gemischten Wohnstruktur mit unterschiedlichen Wohnangeboten für 
verschiedene Zielgruppen (Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser) wird begrüßt.  
 
Ich bitte jedoch darum, folgende Hinweise zur Kenntnis zu nehmen und im weiteren Bauleit-
planverfahren zu berücksichtigen: 
 
Hinweis: Innenentwicklungspotentiale  
 

 Laut geltendem Regionalplan sowie gemäß Landesentwicklungsplan von 2021 wird 
der Gemeinde keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Dennoch hat jede Gemeinde 
im Land die Möglichkeit, sich entsprechend des örtlichen Bedarfs weiterzuentwickeln. 
Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Vorrangig sind bereits 
erschlossene Flächen im Siedlungsgefüge zu bebauen. Bevor Kommunen neue, nicht 
erschlossene Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie noch 
vorhandene Flächenpotentiale ausschöpfen können (vgl. Kapitel 3.9, 4 Z, LEP 2021).  
Gemäß der vorliegenden Innenentwicklungsanalyse aus dem Jahr 2020 und einer ak-
tualisierte Bewertung der Realisierungschancen einzelner Flächen im Rahmen der Be-
gründung zum B-Plan Nr. 5a, sind bis auf zwei Grundstücke, keine kurzfristig aktivier-
baren Baulücken im Innenbereich vorhanden.  

 
Hinweise: Prognose des benötigten Wohnraums bis 2036 - Entwicklungsrahmen für die 
Wohnbauentwicklung 
 

 Bezogen auf den Wohnungsbestand am 31.12.2020 können in nicht zentralörtlich ein-
gestuften Gemeinden, die sich im ländlichen Raum befinden, neue Wohnungen im 
Umfang von bis zu 10 % bis 2036 gebaut werden (Kapitel 3.6.1, 3Z, LEP 2021). Der 
maximale Entwicklungsrahmen für die Wohnbauentwicklung bis 2036 beträgt bezogen 
auf den Stichtag für die Gemeinde 57 Wohneinheiten (WE).  

 Neben den erfolgten Baufertigstellungen sind auf den wohnbaulichen Entwicklungs-
rahmen auch die realisierbaren Innenentwicklungspotentiale und vorhandenen Bau-
leitplanreserven anzurechnen. So verbleiben für die Gemeinde nach Aussage der vor-
liegenden Unterlagen momentan rechnerisch noch 31 zusätzliche Wohneinheiten bis 
2036.  

 Aus dem vorliegenden Entwurf für das Plangebiet mit in Summe 5 Teilbereichen geht 
hervor, dass in den Bereichen WA 1, 3, 4 und 5 Einzelhäuser mit maximal 2 Wohnun-
gen pro Haus realisiert werden können. Im Bereich WA 2 sind auch Doppelhäuser und 
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damit je Einzelhaus maximal vier Wohnungen und je Doppelhaushälfte maximal zwei 
Wohnungen zulässig. 

 Je nach Ausgestaltung würden somit für das gesamte Plangebiet zwischen 18 und 40 
WE realisiert. Bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern im WA 2 mit mehr als 3 
Wohnungen pro Gebäude würden diese nur zu 2/3 auf den Wohnentwicklungsrahmen 
angerechnet werden. So würden dann max. 38 WE realisiert werden können. 
Insoweit wird darum gebeten, die Planungen zu konkretisieren und ggf. an dem ver-
bleibenden wohnbaulichen Entwicklungsrahmen von 31 WE auszurichten. Etwaige 
Auskünfte über den Wohnentwicklungsrahmen erteilt die Landesplanungsbehörde, 
welche diesen auch festlegt. 

 
Hinweis: Flächenverbrauch und Klimaschutz 
 

 Vor dem Hintergrund des Klimawandels, des Flächensparziels des Landes (Bis 2030 
soll die tägliche Flächenneuinanspruchnahme in Schleswig-Holstein durch Siedlungs- 
und Verkehrsflächen auf unter 1,3 Hektar pro Tag abgesenkt werden, vgl. Kapitel 3.9, 
3 G, LEP 2021) und der Aussagen des § 1 Abs. 5 BauGB kann jede Kommune durch 
Festsetzungen in Bebauungsplänen, beispielsweise den Ausschuss der Anlage von 
Stein-/Kies-/Splitt- und Schottergärten, eine vorgeschriebene Dachbegrünung bei Dä-
chern bis 20° Neigung oder der Installation von Photovoltaik-Anlagen einen aktiven 
Beitrag zum Schutz des Klimas und der Biodiversität (v.a. Vögel und Insekten) leisten. 

 
 
Straßenbau 
 
Seitens des Straßenbaulastträgers liegt keine Betroffenheit vor. 
 
 
Verkehrsaufsicht 
 
Hinweis: 
 

 Sollte die Erschließungsstraße als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden 
sollen, dann ist dieser Bereich entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Straßenverkehrsordnung zu den Zeichen 325.1 und 325.2 herzustellen. 

 
 
Denkmalschutz 
 
In der näheren Umgebung der o.g. Planung befinden sich keine in die Denkmalliste des Lan-
des S-H eingetragenen Kulturdenkmale. Dem Vorhaben stehen daher keine denkmalrechtli-
chen Belange entgegen. 
 
Hinweis: 
 

 Das Archäologische Landesamt in Schleswig und das Landesamt für Denkmalpflege in 
Kiel sind separat zu beteiligen. 

 
 
Bauaufsicht 
 
Seitens der Bauaufsichtsbehörde wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
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Untere Wasserbehörde 
 
Niederschlagswasserbeseitigung  
 
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung bestehen gegen das Vorhaben keine Be-
denken. Wasserwirtschaftliche Nachweise wurden geführt.  
 
Oberflächengewässer  
 
Keine Bedenken.  
 
Schmutzwasserbeseitigung  
 
Keine Anregungen oder Bedenken. Das Abwasser wird zentral entsorgt.  
 
Boden- und Grundwasserschutz  
 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan sowie die Änderung 
des F-Planes. Das Vorhaben liegt nicht in einem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet. Auch 
sind mir im Bereich des Vorhabens keine Altablagerungen bzw. Altstandorte bekannt. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Prüfung gemäß § 34 BNatSchG (Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes):  
Gemäß § 34 BNatSchG ist bei Projekten vor ihrer Zulassung, soweit sie geeignet sind, ein 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich 
zu beeinträchtigen, eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 
 
Das geplante Baugebiet soll im Abstand von ca. 1.500 m zu dem Europäischen Schutzgebiet 
„Vaaler Moor und Herrenmoor (Gebietsnummer 2022-302 (FFH)) entstehen. 
 
Auf Grund der Beschaffenheit des Vorhabens und des Abstands zu den o.g. Natura 2000-
Gebieten ist nicht mit einer Beeinträchtigung des Schutzgebietes und der für das Gebiet gel-
tenden Erhaltungsziele zu rechnen. Eine Verträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
Hinweise: Artenschutz: 
 

 In Bezug auf den geplanten Bebauungsplan sind die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 BNatSchG für die von der Europäi-
schen Union geschützten Tier- und Pflanzenarten (Arten gemäß Anhang IV der Richt-
linie 92/43/EWG und europäische Vogelarten) zu beachten. Danach ist es verboten 

 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören. 
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 Gemäß der vorliegenden „Fachbeitrag Artenschutz“ ist für die Artengruppe der Fle-
dermäuse nicht mit artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu rechnen, da keine 
Quartierstandorte für Fledermäuse im Plangebiet festzustellen waren. 

 Zur Vermeidung des Tötungsverbotes für Brutvögel ist die ggf. erforderliche Gehölzbe-
seitigung gemäß § 39 BNatSchG zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29 Februar 
durchzuführen. Sind Gehölze außerhalb dieses Zeitraums zu entfernen, ist die Untere 
Naturschutzbehörde zu kontaktieren und gutachterlich der Nachweis zu führen, dass 
die Belange von Gehölzbrütern nicht betroffen werden. 

 Zur Vermeidung des Tötungsverbotes für Amphibien ist entlang der Geltungsbereichs-
grenzen vor Erschließungsbeginn (Frühjahr) ein Amphibienzaun mit Überwindungshil-
fen (siehe Fachbeitrag Artenschutz) zu errichten. Der Zaun ist nach Beendigung der 
Erschließungsmaßnahmen zu entfernen. 

 In Anbetracht der besonderen Bedeutung des Artenschutzes wird die Aufnahme der 
artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen in den Text (Teil B) für erforderlich 
gehalten, da die für das Bebauungsgebiet geltenden wesentlichen Bestimmungen und 
Hinweise an dieser Stelle am besten wahrgenommen werden können. Eine entspre-
chende Verfahrensweise kommt in zahlreichen anderen Bauleitverfahren zur Anwen-
dung! 

 
Hinweise: Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen gemäß § 30 Abs. 2 
BNatSchG sowie § 21 Abs. 1 LNatSchG: 
 

 Im Plangebiet befindet sich an der östlichen Grenze ein Knick, bei dem es sich gemäß 
den §§ 30 BNatSchG i. V. mit 21 LNatSchG um ein gesetzlich geschütztes Biotop 
handelt. 

 Sofern sich der Knick weiterhin in Eigentum der Gemeinde befindet und diese eine 
fachgerechte Knickpflege gewährleistet, unterliegt er weiterhin den Schutzbestimmun-
gen der §§ 30 BNatSchG und 21 LNatSchG. In diesem Fall bestehen gegen die Pla-
nung keine grundsätzlichen Bedenken. 

 Sollte jedoch beabsichtigt sein, den Knick in privates Eigentum zu überführen, muss 
davon ausgegangen werden, dass gemäß dem o.g. § 30 Abs. 4 BNatSchG Handlun-
gen im Sinne des Absatzes 2 (Verstoß gegen den Knickschutz durch Zerstörung oder 
erhebliche Knickbeeinträchtigung) erfolgen. Bei Knicks, die sich in privatem Eigentum 
im Siedlungsbereich befinden, sind regelmäßig Beeinträchtigungen etwa durch nicht 
sachgerechte Knickpflege, übermäßigen Rückschnitt, Pflanzung nicht heimischer Ge-
hölze, Ablagerungen auf dem Knickwall etc. festzustellen. 

 Aus den genannten Gründen verweise ich auf die Durchführungsbestimmungen zum 
Knickschutz und zwar auf „Kapitel 5.2.2. Knickschutz im Bauleitplanverfahren“. Danach 
sollten Knicks, die sich in privatem Eigentum befinden und bei denen mit Beeinträchti-
gungen zu rechnen ist, entwidmet werden. Die Beeinträchtigungen würden als ausge-
glichen gelten, wenn der betroffene Knick als „Grünfläche“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB – ggf. mit Erhaltungsfestsetzungen für Bäume und Sträucher gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 25b BauGB – ausgewiesen wird und ein externer Ausgleich im Verhältnis 1:1 für 
den entwidmeten Knick erfolgt.“ 

 Wie bei der Knickbeseitigung wäre bei einer Entwidmung ein Antrag bei der Natur-
schutzbehörde zu stellen. 
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Hinweise: Grünordnung: 
 
In der Begründung wird unter Nr. 3.4 Grünordnung ausgeführt, dass die Hecke mit heimischen 
und standortgerechten Gehölzarten anzulegen ist. 
 

 Eine Bepflanzung mit nichtheimischen Gehölzen, wie etwa Kirschlorbeer und Thuja, ist 
auszuschließen! 

 Für die Hecke sollte eine Mindesthöhe benannt werden! 
 Der Text (Teil B) ist um entsprechende Angaben zu ergänzen. 

 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Vaale wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 BauGB aufgestellt. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist in diesem Fall nicht 
anzuwenden. 
 
 
Empfehlung im Zusammenhang mit den Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB: 
 

 Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung 
unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sol-
len dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städte-
bauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. 

 Es wird vor dem Hintergrund der Aussagen des § 1 Abs. 5 BauGB daher empfohlen, 
durch Festsetzung im Bebauungsplan die Anlage von Stein-/Kies-/Splitt- und Schotter-
gärten und die damit verbundene Verwendung von Gartenfolien auszuschließen. Ent-
sprechend gestaltete Flächen bieten keinen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, un-
terbinden das Bodenleben und beeinträchtigen die Versickerungsfähigkeit des Bodens. 
Sie stehen im Gegensatz zu dem Ziel, den Klimaschutz zu fördern und sind daher 
nicht mit dem Wohl der Allgemeinheit vereinbar.  

 Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Herstellung von Schotter- und Steinbeeten 
die vorgegebene GRZ ggf. nicht eingehalten wird!  

 Für Bürgerinnen und Bürger scheint keine Verbindung zwischen den Regelungen des 
§ 8 (1) LBO und der Anlage von Schotter- und Steinbeeten zu bestehen. Anders lässt 
sich der ungebrochene Trend zu Schotterbeeten und Steingärten nicht erklären. 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung hat im 
November 2020 aus gegebenen Anlass darauf hingewiesen, dass „ein Bebauungsplan 
mit bestimmten Festsetzungen den Verpflichteten in der Wahl der Gestaltungsmög-
lichkeiten der in Rede stehenden Fläche beschränken kann“. 
Somit sollte, wie es bereits in Satzungen einzelner Gemeinden erfolgt ist, ein Verbot 
der Anlage von Stein-/Kies-/Splitt- und Schottergärten verbindlich und mit der nötigen 
Klarheit ausgesprochen werden. 

 
Der Text (Teil B) sollte um entsprechendes Verbot ergänzt werden. 
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Änderung des Flächennutzungsplans: 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan steht im Widerspruch zu der vorliegenden Planung 
des Bebauungsplanes. Daher soll er entsprechend überarbeitet werden. Gegen den vorlie-
genden Entwurf des Flächennutzungsplanes bestehen von Seiten des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
 
Saur 
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